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Stüde 25 Freiburg im Breisgau, 31. August 1970 

Errichtung der Pfarrei Bruchhausen. — Neufestsetzung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl der kirchlichen Religions¬ 
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Nr. 144 Ord. 14. 8. 70 

Neufestsetzung 
der wöchentlichen Pflichtstundenzahl 

der kirchlichen Religionslehrer Nr. 143 

Errichtung der Pfarrei Bruchhausen 

Die Pfarrkuratie Bruckhausen erheben Wir mit 
Wirkung vom 1. September 1970 zur Pfarrei und 
teilen diese dem Landkapitel Ettlingen (Regiunkel 
„Ettlingen“) zu. 

Die Pfarrei Bruchhausen umfaßt das Gebiet der 
Gemarkungen Bruchhausen und Oberweier. 

Die bisherige Kuratiekirche St. Joseph erheben 
Wir zur Pfarrkirche und verleihen ihr alle Rechte 
und Privilegien einer solchen. 

Den Pfarrfonds Bruchhausen erklären Wir zur 
Pfarrpfründe und weisen dem Pfarrer an der Pfarr¬ 
kirche daselbst die Nutzung des Pfarrhauses nebst 
Zubehör sowie der Pfarrpfründe zu. 

Wir stellen fest, daß die Besetzung der Pfarrei 
durch Unsere freie Verleihung erfolgt. Zum ersten 
Pfarrer der neuerrichteten Pfarrei Bruchhausen er¬ 
nennen Wir gemäß can. 459 § 4 GIG den bisherigen 
Pfarrkuraten daselbst, den Hochw. Herrn Franz 
Rees. 

Den nach § 21 des Bauedikts von 1808 und nach 
can. 1477 § 3 GIG vom jeweiligen Pfarrer an den 
für das Pfarrhaus baupflichtigen Kirchenfonds zu 
leistenden Baukanon setzen Wir auf DM 25,— fest. 

Freiburg i. Br., den 13. August 1970 

In Abstimmung mit der (vorläufigen) staatlichen 
Neufestsetzung der Pflichtstundenzahl der Lehrer 
an öffentlichen Schulen setzen wir für die kirchlich 
angestellten Religionslehrer mit Wirkung vom 1. 8. 
1970 folgende wöchentliche Pflichtstundenzahl fest: 

A. Regelstundenmaße 

1. Für Religionslehrer an Grund- und Haupt¬ 
schulen 
(staatl. Regelstundenmaß 29 bzw. 28 Stunden) 
Mit Rücksicht auf pastorale Dienste 
in der Gemeinde setzen wir fest 26 Stunden 

2. Für Religionslehrer an Real- und 
Sonderschulen (staatlich: gehobener Dienst) 
(staatliches Regelstundenmaß 27 Std.) 
Aus obigen Gründen 
setzen wir fest 25 Stunden 

3. Für Religionslehrer an Gymnasien 
(staatlich: höherer Dienst) 23 Stunden 

4. Für Religionslehrer an beruflichen Schulen 
(die ausschließlich theoretischen 
Unterricht erteilen) 23 Stunden 

Erzbischof 

Wird an mehreren Schularten unterrichtet, ist das 
Regelstundenmaß der Schulart maßgebend, in der 
überwiegend unterrichtet wird. 
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B. Ermäßigungen 

1. Das Regelstundenmaß der Religionslehrer 
aller Schularten ermäßigt sich zu Beginn des 
Schuljahres, in dem sie das 60. Lebensjahr 
vollenden, um zwei Wochenstunden. 

2. Erteilen Religionslehrer regelmäßig zwei oder 
dreimal pro Woche außerhalb ihres Dienst¬ 
ortes (dienstlichen Wohnsitzes) Unterricht, 
ermäßigt sich das Regelstundenmaß um eine 
Wochenstunde; erteilen sie regelmäßig mehr 
als dreimal pro Woche außerhalb ihres Dienst¬ 
ortes Unterricht, ermäßigt es sich um zwei 
Wochenstunden. 

3. Schwerbeschädigten Religionslehrern wird auf 
Antrag eine Stundenermäßigung unter Be- 
rücksichitgung des Maßes der Behinderung 
gewährt. 

4. Das Regelstundenmaß für kirchliche Reli¬ 
gionslehrer, die sich auf die zweite Lehr¬ 
amtsprüfung vorbereiten, ermäßigt sich ein¬ 
malig für eine Zeit von höchstens 6 Monaten 
vor Ablegung der Prüfung um 2 Wochen¬ 
stunden. 

5. Für Mitglieder von Personalräten gelten die 
staatlichen Bestimmungen über Ermäßigung. 

C. Anrechnungen 

Die Zahl der anrechenbaren Stunden für Fachbe¬ 
rater, Verbindungslehrer der Schülermitverantwor¬ 
tung, Beratungslehrer etc. richtet sich nach den 
staatlichen Bestimmungen. 

D. Vergütung der Überstunden 

Als Überstunde zählt jede über das Regelstun¬ 
denmaß hinaus erteilte ünterrichtsstunde. 

Überstunden werden nach den Richtlinien im 
Amtsblatt 1969, S. 303, Erlaß Nr. 97 vergütet. 

Die Flöchstzahl der vergüteten Überstunden be¬ 
trägt in Abänderung des obigen Erlasses sechs. 

Die erteilten Überstunden der kirchlichen Reli¬ 
gionslehrer sind zu Beginn eines jeden Schuljahres 
mit Bestätigung der Schulleitung und Angabe der 
Schulart an das Erzb. Ordinariat zu melden. Jede 
Veränderung innerhalb des Schuljahres ist unver¬ 
züglich mitzuteilen. Die Vergütung wird monatlich 
durch die Allgemeine Katholische Kirchensteuer¬ 
kasse überwiesen. 

Nr. 145 Ord. 11.8. 70 

Wir geben hiermit bekannt: 

Gesetz über das Friedhof- und Leichenwesen 
(Bestattungsgesetz) 

Vom 21. Juli 1970 

(Gesetzblatt für Baden-Württemberg 1970, # 
S. 395 — 405) 

Der Landtag hat am 8. Juli 1970 das folgende Ge¬ 
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

ERSTER TEIL 
Friedhofswesen 

Erster Abschnitt 
Anlegung und Unterhaltung von Bestattungsplätzen 

1 . Friedhöfe 

§1 
Allgemeines 

(1) Die Gemeinden sind verpflichtet, Friedhöfe an¬ 
zulegen, zu unterhalten und zu erweitern (Gemeinde¬ 
friedhöfe), wenn hierfür ein öffentliches Bedürfnis 
vorliegt. Für die verstorbenen Gemeindeeinwohner 
sowie für die in der Gemeinde verstorbenen oder tot 
aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit 
unbekanntem Wohnsitz müssen Friedhöfe bereitste¬ 
hen. 

(2) Kirchen und Kirchengemeinden sowie Reli¬ 
gions- und Weltansdiauungsgemeinschaften, die Kör¬ 
perschaften des öffentlichen Rechts sind, können ei¬ 
gene Friedhöfe anlegen, unterhalten und erweitern 
(kirchliche Friedhöfe). 

§2 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Friedhöfe sind würdig anzulegen und zu unter¬ 
halten. Sie müssen den polizeilichen Erfordernissen, 
insbesondere denen der Gesundheit, entsprechen. 

(2) Bei der Planung, Anlegung und Erweiterung 
von Friedhöfen sind die Belange des Städtebaues, der 
Landschaftspflege und der Denkmalspflege zu berück¬ 
sichtigen. 

§ 3 
Abstandsvorschriflen 

(1) Bei Anlegung oder Erweiterung von Friedhöfen 
müssen die Gräberfelder von Gebäuden mit stören¬ 
den Betrieben mindestens 75 m entfernt sein. Der 
gleiche Abstand ist zu Gewerbe- und Industriegebie¬ 
ten einzuhalten, die in einem Bebauungsplan fest¬ 
gesetzt sind, es sei denn, daß sie innerhalb dieser 
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Entfernung bereits vollständig mit nidit störenden 
Betrieben überbaut sind oder planungsrechtliche Fest¬ 
setzungen nur eine solche Bebauung zulassen. Zu 
sonstigen Gebäuden und zu Grundstücksflächen, die 
nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder 
sonstigen Rechtsvorschriften überbaubar sind, ist ein 
Abstand von mindestens 25 m einzuhalten. Die ge¬ 
nannten Abstände sind auch bei einer Verlegung 
von Gräberfeldern zur Friedhofsgrenze hin zu be¬ 
achten. 

(2) Die zuständige Behörde kann hiervon Ausnah¬ 
men bewilligen, wenn die Abweichung mit den nach¬ 
barlichen Belangen vereinbar ist, Ruhe und Würde 
des Friedhofs nicht wesentlich beeinträchtigt werden 
und polizeiliche Gründe nicht entgegenstehen. 

§4 
Bodenbeschaffenheit und Lage 

(1) Auf Friedhöfen dürfen Gräberfelder für die 
Erdbestattung nur in ausreichender Entfernung von 
Wasserversorgungsanlagen und nur auf Böden an¬ 
gelegt werden, die zur Leichenverwesung geeignet 
und die fähig sind, die Verwesungsprodukte ausrei¬ 
chend vom Grundwasser und der Außenluft fern¬ 
zuhalten. 

(2) Friedhöfe dürfen nicht in Überschwemmungs¬ 
gebieten, Wasserschutzgebieten oder Quellenschutz¬ 
gebieten angelegt werden. Ist die weitere Zone eines 
Wasserschutzgebiets unterteilt, so gilt das Verbot nur 
für den inneren Bereich. 

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
dem Verbot des Absatzes 2 für Wasserschutzgebiete 
und Quellenschutzgebiete zulassen, wenn eine Ver¬ 
unreinigung der Gewässer oder eine sonstige nach¬ 
teilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu be¬ 
sorgen ist. 

§5 
Genehmigung 

(1) Friedhöfe dürfen nur mit Genehmigung der zu¬ 
ständigen Behörde oder auf Grund eines Bebauungs¬ 
plans angelegt oder erweitert werden. Bei kirchlichen 
Friedhöfen darf die Genehmigung nur im Einver¬ 
nehmen mit der Gemeinde erteilt werden. 

(2) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie 
darf nur versagt oder mit Auflagen und Bedingungen 
verbunden werden, wenn das Vorhaben den §§2 bis 4 
oder sonstigen Rechtsvorschriften nicht entspricht. 

(3) Die Genehmigung ersetzt nicht eine nach an¬ 
deren Rechtsvorschriften notwendige öffentlich- 
rechtliche Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung, 
Verleihung oder Zustimmung. 

§6 
Ruhezeit 

Für jeden Friedhof ist im Benehmen mit dem Ge¬ 
sundheitsamt festzulegen, wie lange die Grabstätten 
nicht erneut belegt werden dürfen (Ruhezeit). Die 
Ruhezeit der Leichen ist nach der Verwesungsdauer 
festzulegen. Sie beträgt bei Leichen von Kindern, die 
vor Vollendung des zweiten Lebensjahres gestorben 
sind, mindestens 6 Jahre, bei Leichen von Kindern, 
die vor Vollendung des zehnten Lebensjahres gestor¬ 
ben sind, mindestens 10 Jahre, im übrigen min¬ 
destens 15 Jahre (Mindestruhezeit). Diese Mindest¬ 
ruhezeiten sind auch für Aschen Verstorbener ein¬ 
zuhalten. 

§7 

Verkehrssicherheit auf Gemeindefriedhöfen 

Die mit der Verkehrssicherheit auf Gemeindefried¬ 
höfen zusammenhängenden Pflichten obliegen den 
Organen und Bediensteten des Friedhofträgers als 
Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. 

$ 8 
Nutzungsbeschränkungen 

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, die nicht 
Friedhofszwecken dienen, ist von Friedhöfen ein Ab¬ 
stand von mindestens 10 m einzuhalten; für störende 
Betriebe beträgt der Abstand mindestens 75 m. 

(2) Die Baurechtsbehörde kann hiervon Ausnah¬ 
men bewilligen, wenn Ruhe und Würde des Fried¬ 
hofs nicht wesentlich beeinträchtigt werden und poli¬ 
zeiliche Gründe nicht entgegenstehen. 

2.PrivateBestattungsplätze 

§9 
(1) Private Bestattungsplätze dürfen nur mit Ge¬ 

nehmigung der zuständigen Behörde angelegt oder 
erweitert werden. Die Genehmigung darf nur im 
Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt werden. Sie 
bedarf der Schriftform. 

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn 

1. ein berechtigtes Bedürfnis nachzuweisen ist, 

2. eine würdige Gestaltung und Unterhaltung des 
Bestattungsplatzes während der Ruhezeit gesichert 
erscheint und 

3. sonstige öffentlichen Interessen oder überwiegende 
Belange Dritter nicht entgegenstehen. 

(3) Die §§ 2 bis 4, § 5 Abs. 3 und § 6 gelten 
entsprechend. 
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Zweiter Abschnitt 
Entwidmung und Schließung von Bestattungsplätzen 

§ 10 
Entwidmung vor Ablauf der Ruhezeit 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit dürfen Friedhöfe 
oder Teile von Friedhöfen nicht entwidmet werden. 

(2) Die zuständige Behörde kann hiervon Aus¬ 
nahmen bewilligen, wenn an einer Nutzung des 
Friedhofsgeländes zu anderen Zwecken vor Ablauf 
der Ruhezeit ein zwingendes öffentlidies Interesse 
besteht. In diesem Falle müssen Leichen und Aschen 
Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen 
ist, umgebettet und die Grabeinrichtungen verlegt 
werden. Die zuständige Behörde hat die notwen¬ 
digen Schutzmaßnahmen anzuordnen. Die Umbet¬ 
tung bedarf keiner Erlaubnis nach § 41. Nutzungs- 
bereditigte sind durch Einräumung eines entspre¬ 
chenden Nutzungsrechts zu entschädigen. 

S 11 
Nutzung privater Bestattungsplätze zu anderen 

Zwecken 

Private Bestattungsplätze dürfen vor Ablauf der 
Ruhezeit anderen Zwecken nur zugeführt werden, 
wenn Leichen und Aschen Verstorbener, deren Ruhe¬ 
zeit noch nicht abgelaufen ist, umgebettet worden 
sind. Aufgefundene Leichenreste sind beizusetzen. 

liehen Erfordernissen entsprechen. Sie dürfen nur 
mit Genehmigung der zuständigen Behörde angelegt 
oder erweitert werden. Ist zugleich eine Baugenehmi¬ 
gung erforderlich, so ist die Baurechtsbehörde zustän¬ 
dig. Die Genehmigung kann mit Auflagen und Be¬ 
dingungen verbunden werden. 

§ 14 
Gestaltung und Ausstattung 

Gestaltung und Ausstattung der Grabstätten müs¬ 
sen der Würde des Orts entsprechen; Grabausstat¬ 
tungen müssen standsicher sein. Der Träger des Be¬ 
stattungsplatzes ist berechtigt, nicht standsichere 
Grabausstattungen zu befestigen oder zu entfernen. 

Vierter Abschnitt 
Ordnung auf Bestattungsplätzen 

§ 15 
(1) Für Gemeindefriedhöfe ist eine Friedhofsord¬ 

nung als Satzung zu erlassen. Sie enthält die Bestim¬ 
mungen, die notwendig sind. Tote geordnet und 
würdig zu bestatten, beizusetzen und zu ehren sowie 
die Ordnung auf dem Friedhof aufrechtzuerhalten. 

(2) Die Ordnung auf anderen Bestattungsplätzen 
kann durch Polizeiverordnung geregelt werden. 

Fünfter Abschnitt 

Dritter Abschnitt 
Grabstätten 

$12 
Reihengräber und Wahlgräber 

(1) Auf Gemeindefriedhöfen ist für jeden Ver¬ 
storbenen eine Einzelgrabstätte (Reihengrab) zur 
Verfügung zu stellen. 

(2) An Grabstätten auf Gemeindefriedhöfen kann 
ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht eingeräumt 
werden (Wahlgrab). Das Nutzungsrecht wird durch 
eine schriftliche Nutzungserlaubnis erworben. Die 
Voraussetzungen für den Erwerb und der Inhalt des 
Nutzungsrechts sowie der Kreis der Nutzungsbe¬ 
rechtigten sind in der Friedhofsordnung festzulegen. 

(3) Die Einräumung eines Nutzungsrechts an Grab¬ 
stätten auf kirchlichen Friedhöfen bleibt unberührt. 

$ 13 
Grüße und Grabgebäude 

(1) Auf Gemeindefriedhöfen dürfen Grüfte und 
Grabgebäude nur angelegt oder erweitert werden, 
wenn die Friedhofsordnung dies zuläßt. 

(2) Grüfte und Grabgebäude müssen den polizei- 

Bstattungseinrichtungen 

§ 16 
Leichenhallen 

Die Gemeinden sollen Leichenhallen errichten, so¬ 
weit dafür ein öffentliches Bedürfnis besteht. 

§ 17 
Feuerbestattungsanlagen 

Feuerbestattungsanlagen dürfen nur mit Geneh¬ 
migung der zuständigen Behörde betrieben werden. 
Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie darf 
nur versagt oder mit Auflagen und Bedingungen 
verbunden werden, wenn die Feuerbestattungsanlage 
oder ihr Betrieb den Anforderungen des § 19 oder 
sonstigen Rechtsvorschriften nicht entspricht. § 5 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

$ 18 
Sonstige Bestattungseinrichtungen 

Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß die 
sonstigen notwendigen Bestattungseinrichtungen zur 
Verfügung stehen. Dies gilt nicht für Bestattungs¬ 
einrichtungen auf kirchlichen Friedhöfen und priva¬ 
ten Bestattungsplätzen. § 11 Abs. 1 Satz 2 der Ge- 
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meindeordnung für Baden- Württemberg bleibt un¬ 
berührt. 

$ 19 
Allgemeine Anforderungen an 

Bestattungseinrichtungen 

Bestattungseinrichtungen sind würdig und ent¬ 
sprechend den polizeilichen Erfordernissen zu gestal- 
sprechend en polizeilichen Erfordernissen zu gestal¬ 
ten und zu betreiben. 

ZWEITER TEIL 
Leichenwesen 

Erster Abschnitt 
Leichenschau 

$20 
Leichenschaupflicht 

(1) Menschliche Leichen und Totgeburten (Leichen) 
sind zur Feststellung des Todes, des Todeszeitpunk¬ 
tes, der Todesart und der Todesursache von einem 
Arzt zu untersuchen (Leichensdiau). 

(2) Jeder niedergelassene Arzt ist verpflichtet, die 
Leichensdiau auf Veranlagen vorzunehmen. Gleiches 
gilt für Ärzte von Krankenhäusern und sonstigen 
Anstalten für Sterbefälle in der Anstalt. 

$ 21 
Veranlassung der Leichenschau 

(1) Bei einem Sterbefall sind verpflichtet, die Lei¬ 
chenschau unverzüglich zu veranlassen 
1. der Ehegatte, die volljährigen Kinder, die Eltern, 

die Großeltern, die volljährigen Geschwister und 
Enkelkinder des Verstorbenen (Angehörige), 

2. derjenige, in dessen Wohnung, Einrichtung oder 
auf dessen Grundstück der Sterbefall sich ereignet 
hat, 

3. jede Person, die bei dem Tode zugegen war oder 
von dem Sterbefall aus eigenem Wissen unter¬ 
richtet ist. 
(2) Bei einer Todgeburt sind verpflichtet, die Lei¬ 

chenschau unverzüglich zu veranlassen 
1. der eheliche Vater, 
2. die Hebamme, die bei der Geburt zugegen war, 
3. der Arzt, der dabei zugegen war, 
4. jede andere Person, die dabei zugegen war oder 

von der Totgeburt aus eigenem Wissen unterrichtet 
ist. 

(3) Eine Verpflichtung, die Leichenschau zu veran¬ 
lassen, besteht nur, wenn eine in der Reihenfolge 
zuvor genannte Person nicht vorhanden oder ver¬ 
hindert ist. 

(4) Bei Sterbefällen und Totgeburten sind vor den 
in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen ver¬ 
pflichtet 
1. in Krankenhäusern und Entbindungsheimen der 

leitende Arzt, bei mehreren selbständigen Abtei¬ 
lungen der leitende Abteilungsarzt, 

2. auf Beförderungsmitteln deren Führer, 
3. in Pflege- und Altersheimen, Erziehungs- und Ge¬ 

fangenenanstalten und ähnlichen Einrichtungen 
der Leiter. 

$ 22 
Vornahme der Leichenschau 

(1) Der Arzt hat die Leichenschau unverzüglich 
vorzunehmen. Er ist berechtigt, zu diesem Zweck 
jederzeit den Ort zu betreten, an dem die Leiche sich 
befindet, und dort die Leichenschau vorzunehmen. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh¬ 
nung, (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. 

(2) Der Arzt hat unverzüglich eine Todesbeschei¬ 
nigung und für die Todesursachenstatistik einen Lei¬ 
chenschauschein auszustellen, wenn er sichere Zeichen 
des Todes festgestellt hat. 

(3) Ergeben sich Anhaltpunkte für einen nicht na¬ 
türlichen Tod oder handelt es sich um die Leiche ei¬ 
nes Unbekannten, so hat der Arzt sofort eine Poli¬ 
zeidienststelle zu verständigen. Er hat, soweit ihm 
das möglich ist, dafür zu sorgen, daß an der Leiche 
und deren Umgebung bis zum Eintreffen der Polizei 
keine Veränderungen vorgenommen werden. Die To¬ 
desbescheinigung darf erst ausgehändigt werden, 
wenn die Staatsanwaltschaft oder der Amtsrichter die 
Bestattung schriftlich genehmigt hat. 

$23 
Auskunflspflicht 

Ärzte und Heilpraktiker, die den Verstorbenen 
wegen einer dem Tode vorausgegangenen Erkran¬ 
kung behandelt haben, und die Angehörigen des 
Verstorbenen sind verpflichtet, dem Arzt, der die 
Leichenschau vornimmt, über diese Erkrankung und 
die Todesumstände Auskunft zu geben. 

$ 24 
Kosten der Leichenschau 

Die Kosten der Leichenschau fallen demjenigen 
zur Last, der die Bestattungskosten zu tragen hat, 
soweit nicht andere hierzu verpflichtet sind. Zu die- 
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sen Kosten gehört auch das Entgelt, das einem nach 
§ 23 Auskunftspflichtigen für die Auskunft zusteht. 

Zweiter Abschnitt 

$ 25 
Umgang mit Leichen 

Allgemeines 

Mit Leichen ist würdig und in gesundheitlich un¬ 
bedenklicher Weise umzugehen. 

$ 26 
Leichenbesorger 

Personen, die gewerbsmäßig oder berufsmäßig 
Leichen reinigen, ankleiden oder einsargen, dürfen 
nicht im Lebensmittel-, Gaststätten- oder Friseur¬ 
gewerbe tätig sein. 

$27 
Überführung in Leichenhallen 

(1) Ist eine öffentliche Leichenhalle vorhanden, so 
muß jede Leiche binnen 36 Stunden nach Eintritt 
des Todes, jedoch nicht vor Ausstellung der Todes¬ 
bescheinigung, dorthin überführt werden, wenn sie 
nicht innerhalb dieser Frist in einer anderen Leichen¬ 
halle oder einem Leichenraum aufgebahrt wird. Un¬ 
berührt bleiben besondere Schutzvorschriften. 

(2) Die zuständige Behörde kann von Absatz 1 
Satz 1 Ausnahmen bewilligen, wenn die beabsich¬ 
tigte Aufbahrung gesundheitlich unbedenklich ist. 

(3) Für die Verpflichtung, die Leiche in eine öffent¬ 
liche Leichenhalle zu überführen, gilt § 31 entspre¬ 
chend. 

$28 
Außergerichtliche Leichenöffnung 

Ergeben sich Anhaltspunkte für einen nicht natür¬ 
lichen Tod oder handelt es sich um die Leiche eines 
Unbekannten, so darf eine außergerichtliche Leichen¬ 
öffnung nur vorgenommen werden, wenn die Staats¬ 
anwaltschaft oder der Amtsrichter der Leichenöff¬ 
nung zugestimmt oder die Bestattung schriftlich ge¬ 
nehmigt hat. 

$ 29 
Konservierung von Leichen 

(1) Leichen, die erdbestattet werden sollen, dürfen 
nur konserviert werden, wenn für den vorgesehenen 
Bestattungsort (§ 33 Abs. 1) die Bestattung konser¬ 
vierter Leichen zugelassen ist und wenn nicht zu 
besorgen ist, daß diese innerhalb der Ruhezeit unzu¬ 
reichend verwesen. Dies gilt nicht, wenn die Leiche 
in das Ausland befördert werden soll. 

(2) Solange keine Todesbescheinigung (§ 22 Abs. 
2) vorliegt, dürfen Leichen nicht konserviert werden. 

Dritter Abschnitt 

Bestattung und Ausgrabung von Leichen, 
Beisetzung von Aschen Verstorbener 

1. Bestattung und Beisetzung 

§30 
Bestattungspflicht 

(1) Jede Leiche muß bestattet werden. 
(2) Fehlgeburten, die nicht bestattet werden, und 

abgetrennte Körperteile sind hygienisch einwandfrei 
und dem sittlichen Empfinden entsprechend zu be¬ 
seitigen, soweit und solange sie nicht wissenschaft¬ 
lichen Zwecken dienen. 

§ 31 
Bestattungspflichtige 

(1) Für die Bestattung müssen die Angehörigen 
(§ 21 Abs. 1 Nr. 1) sorgen. Für die Reihenfolge der 
Verpflichteten gilt § 21 Abs. 3 entsprechend. 

(2) Wird nicht oder nicht rechtzeitig für die Be¬ 
stattung gesorgt, so hat die zuständige Behörde diese 
anzuordnen oder auf Kosten des Bestattungspflichti¬ 
gen selbst zu veranlassen, wenn nicht die Leiche 
einem anatomischen Institut zugeführt wird. 

§ 32 

Bestattungsart 

(1) Die Bestattung kann als Erd- oder Feuerbe¬ 
stattung vorgenommen werden. 

(2) Werden von Angehörigen (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) 
Einwendungen gegen die Feuerbestattung erhoben, 
so ist nur die Erdbestattung zulässig, sofern ein Ge¬ 
richt nicht anders entscheidet. 

Bestattungs- und Beisetzungsort 

(1) Leichen dürfen nur auf Bestattungsplätzen erd¬ 
bestattet werden. Die zuständige Behörde kann Erd¬ 
bestattungen an anderen Orten zulassen, die §§ 2, 4 
und 6, § 9 Abs. 2 sowie § 11 gelten entsprechend. 

(2) Leichen dürfen nur in Feuerbestattungsanlagen 
eingeäschert werden (Feuerbestattung), deren Betrieb 
behördlich genehmigt ist. 

(3) Für die Beisetzung von Aschen Verstorbener 
gilt Abs. 1 entsprechend. § 4 ist jedoch nicht anzu¬ 
wenden. 

§ 34 

Zulässigkeit der Erdbestattung 

(1) Leichen dürfen erst dann erdbestattet werden. 
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wenn der Arzt die Todesbescheinigung ausgestellt 
und der Standesbeamte auf ihr die vollzogene Ein¬ 
tragung des Sterbefalles in das Sterbebuch vermerkt 
hat. 

(2) Solange die Todesbescheinigung nidht den Ver¬ 
merk des Standesbeamten trägt, darf die Leiche nur 
mit Genehmigung der für den Sterbeort zuständigen 
Behörde bestattet werden. 

(3) Leichen, die aus einem Gebiet außerhalb Ba¬ 
den-Württembergs überführt worden sind, dürfen 
erst erdbestattet werden, wenn ein Leidienpaß vor¬ 
liegt. Für die Erdbestattung von Leichen aus einem 
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland ge- 
ngt eine nach den Vorsdiriften dieses Landes ausge¬ 
stellte Bescheinigung, aus der sich die Zulässigkeit 
der Bestattung ergibt. Liegen diese Unterlagen nicht 
vor, so darf die Leiche nur mit Erlaubnis der für den 
Bestattungsort zuständigen Behörde bestattet wer¬ 
den. 

(4) Sind Anhaltpunkte für einen nicht natürlichen 
Tod vorhanden, oder handelt es sich um die Leiche 
eines Unbekannten, so ist zur Bestattung außerdem 
die schriftliche Genehmigung der Staatsanwaltschaft 
oder des Amtsrichters erforderlich. 

$ 35 
Zulässigkeit der Feuerbestattung 

(1) Leichen dürfen nur mit Erlaubnis der zustän¬ 
digen Behörde feuerbestattet werden. 

(2) Sind Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen 
Tod vorhanden oder handelt es sich um die Leiche 
eines Unbekannten, so darf die Erlaubnis erst dann 
erteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft oder der 
Amtsrichter die Feuerbestattung schriftlich genehmigt 
hat. 

$ 36 
Frühester Bestattungszeitpunkt 

(1) Leichen dürfen frühestens 48 Stunden nach 
Eintritt des Todes bestattet werden. 

(2) Die zuständige Behörde kann eine frühere Be¬ 
stattung zulassen, 
1. wenn offenkundig jede Möglichkeit eines Schein¬ 

todes ausgeschlossen ist oder 
2. wenn gesundheitliche Gründe hierfür vorliegen. 

(3) Die zuständige Behörde kann aus gesundheit¬ 
lichen Gründen eine frühere Bestattung anordnen. 

$ 37 
Bestattungs- und Beförderungsfrist 

(1) Leichen, die nicht in Leichenhallen oder Lei¬ 
chenräumen aufgebahrt sind, müssen spätestens 96 

Stunden nach Eintritt des Todes bestattet sein oder 
bei einer Beförderung in das Gebiet einer anderen 
Gemeinde auf den Weg gebracht werden. Trifft die 
Leiche nach Ablauf dieser Frist am Bestattungsort 
ein, so ist sie dort unverzüglich zu bestatten. Tage, 
an denen nicht bestattet wird, bleiben bei der Berech¬ 
nung der Bestattungsfrist unberücksichtigt. Können 
die zur Bestattung oder Beförderung nach §§ 34, 35 
und 44 erforderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig 
beschafft werden, so ist die Bestattung oder Beför¬ 
derung unverzüglich vorzunehmen, sobald die Unter¬ 
lagen vorliegen. 

(2) Die zuständige Behörde kann hiervon Ausnah¬ 
men zulassen, wenn keine gesundheitlichen Gefahren 
zu befürchten sind. Sie kann aus gesundheitlichen 
Gründen anordnen, daß eine Leiche früher zu be¬ 
statten oder auf den Weg zu bringen ist. 

$ 38 
Bestattungsunterlagen 

Die für Bestattungen auf Bestattungsplätzen und 
in Feuerbestattungsanlagen Verantwortlichen dürfen 
Bestattungen nur zulassen, wenn ihnen die nach § 34 
und § 35 Abs. 1 sowie § 36 Abs. 2 vorgeschriebenen 
Bestattungsunterlagen ausgehändigt worden sind 
oder wenn eine Anordnung nach § 36 Abs. 3 oder 
§ 37 Abs. 2 Satz 2 vorliegt. 

$ 39 
Särge und Urnen, Konservierte Leichen 

(1) Für die Erdbestattung dürfen nur Fiolzsärge 
verwendet werden, es sei denn, daß eine Leiche in 
einem Metallsarg zum Bestattungsort überführt wer¬ 
den mußte. 

(2) Ist zu befürchten, daß Leichen in Särgen aus 
Hartholz oder Metall innerhalb der Nutzungszeit 
nicht ausreichend verwesen, so kann in der Fried¬ 
hofsordnung insbesondere vorgeschrieben werden, 

1. daß Särge aus leicht verweslichem Holz zu ver¬ 
wenden sind, 

2. daß Leichen, die in Särgen aus Hartholz oder Me¬ 
tall überführt worden sind, in besonderen Teilen 
des Friedshofs bestattet werden. Für diese Fried¬ 
hofsteile ist eine längere Ruhezeit festzulegen. 

(3) Die Aschen Verstorbener sind in festen und 
verschlossenen Urnen beizusetzen. 

(4) Das Innenministerium kann durch Rechtsver¬ 
ordnung zulassen, daß für Särge andere, dem Holze 
gleichwertige Materialien verwendet werden. 

(5) Absatz 2 Nr. 2 gilt für Konservierte Leichen 
entsprechend. 
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$40 

Bestattungsbuch 

Für alle Grabstätten ist vom Träger des Bestat¬ 
tungsplatzes ein Bestattungsbuch zu führen. In das 
Bestattungsbuch sind Namen, Geschlecht, Geburtsda¬ 
tum und Todestag des Verstorbenen, der Tag der Be¬ 
stattung oder der Beisetzung sowie die Nummer der 
Grabstätte einzutragen. 

2.Ausgrabung 

§41 

Leichen dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen 
Behörde ausgegraben werden. Diese hat die zum 
Schutze der Gesundheit notwendigen Maßnahmen 
anzuordnen. 

Vierter Abschnitt 
Leichen in anatomisdien Instituten 

$ 42 

(1) Leichen dürfen in einem anatomischen Institut 
wissenschaftlichen Zwecken erst dann zugeführt wer¬ 
den, wenn die für die Erdbestattung nach § 34 vor¬ 
geschriebenen Bestattungsunterlagen vorliegen. 

(2) § 37 Abs. 1 gilt nicht für die Bestattung von 
Leichen, die zu wissenschaftlichen Zwecken in anato¬ 
mische Institute gebracht werden. § 29 Abs. 1 ist 
nicht anzuwenden. 

(3) Das anatomische Institut hat dafür zu sorgen, 
daß durch die ihm zugeführten Leichen übertragbare 
Krankheiten nicht weiterverbreitet werden. 

(4) Das anatomische Institut muß für die Bestat¬ 
tung der Leichen sorgen, sobald sie nicht mehr wis¬ 
senschaftlichen Zwecken dienen. 

Fünfter Abschnitt 
Leichenbeförderung 

$ 43 

Allgemeines 

Leichen sind in würdiger und gesundheitlich unbe¬ 
denklicher Weise zu befördern. 

$ 44 

Leichenpaß 

(1) Leichen dürfen in Orte außerhalb der Bundes¬ 
republik Deutschland nur mit einem Leichenpaß be¬ 
fördert werden. 

(2) Zur Beförderung in ein anderes Land der 
Bundesrepublik Deutschland ist ein Leichenpaß aus¬ 
zustellen, wenn das Land die Beförderung oder die 

Bestattung der Leiche von der Vorlage eines Leichen¬ 
passes abhängig macht. Entsprechendes gilt für die 
Beförderung mit der Eisenbahn. 

(3) Das Innenministerium kann durch Rechtsver¬ 
ordnung bestimmen, daß Leichen auch in anderen 
Fällen nur mit einem Leichenpaß befördert werden 
dürfen, wenn dies zur Verhütung gesundheitlicher 
Gefahren notwendig ist. 

(4) Der Leichenpaß wird von der zuständigen Be¬ 
hörde ausgestellt, in deren Bezirk die Beförderung 
beginnt. Er darf erst ausgestellt werden, wenn die 
für eine Erdbestattung nach § 34 Abs. 1, 2 und 4 
vorgeschriebenen Bestattungsunterlagen vorliegen. 

$ 45 

Leichen aus dem Ausland 

(1) Aus dem Ausland dürfen Leichen nur mit einem 
Leichenpaß der zuständigen Behörde überführt wer¬ 
den, in deren Bezirk die Landesgrenze überschritten 
wird. § 35 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Wird eine Leiche aus dem Ausland zuerst durch 
ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland 
befördert, so genügt ein von diesem Land ausgestell¬ 
ter Leichenpaß. 

$ 46 

Beförderungsunterlagen und Beförderungverzeichnis 

(1) Leichen dürfen, wenn kein Leichenpaß auszu¬ 
stellen ist, in andere Gemeinden erst dann befördert 
werden, wenn die für eine Erdbestattung nach §34 
Abs. 1, 2 und 4 vorgeschriebenen Bestattungsunter¬ 
lagen oder die Erlaubnis zur Feuerbestattung vor¬ 
liegen. Diese Unterlagen oder der Leichenpaß sind 
bei der Beförderung mitzuführen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beförderungen im Rah¬ 
men strafprozessualer Ermittlungen und für Beför¬ 
derungen zur nächsten Leichenhalle oder zum näch¬ 
sten Bestattungsplatz. 

(3) Unternehmen, die Leichen gewerbsmäßig oder 
berufsmäßig befördern, sind verpflichtet, Beförde¬ 
rungen m andere Gemeinden unverzüglich in ein 
Verzeichnis einzutragen. Dabei sind Namen, Ge¬ 
burtsdatum und Todestag des Verstorbenen sowie 
Beginn und Zielort der Beförderung anzugeben. Die 
zuständige Behörde kann aus dem Verzeichnis Aus¬ 
kunft über jede Beförderung verlangen; es ist ihr auf 
Verlangen vorzulegen. Das Verzeichnis ist so lange 
aufzubewahren, daß aus ihm über die Beförderungen 
innerhalb der letzten fünf Jahre Auskunft gegeben 
werden kann. 

$ 47 

Leichenwagen 
(1) Leichen dürfen im Straßenverkehr in andere 
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Gemeinden nur mit Leidienwagen befördert werden. 
(2) Die zuständige Behörde kann zulassen, daß 

andere Fahrzeuge benutzt werden, wenn eine wür¬ 
dige Beförderung gesichert ist und gesundheitliche 
Gefahren nicht zu befürchten sind. Die Benutzung 
von Fahrzeugen, die der gewerblichen Personenbe¬ 
förderung, der Beförderung von Lebensmitteln oder 
von Tieren dienen, darf nicht zugelassen werden. 

(3) Leichenwagen sind Fahrzeuge, die zur Leichen¬ 
beförderung eingerichtet sind und ausschließlich hier¬ 
für verwendet werden. 

$ 48 
Bergung von Leichen 

Die §§ 44 bis 47 gelten nicht für die Bergung von 
Leichen und die Beförderung tödlich Verunglückter 
von der Unfallstelle weg. 

DRITTER TEIL 

Ordnungswidrigkeiten und Reditsvorsdiriften 

§ 49 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1. einen privaten Bestattungsplatz ohne Genehmi¬ 

gung der zuständigen Behörde anlegt oder er¬ 
weitert (§ 9 Abs. 1), 

2. einen privaten Bestattungsplatz entgegen § 11 vor 
Ablauf der Ruhezeit anderen Zwecken zuführt. 

3. eine Gruft oder ein Grabgebäude ohne Genehmi¬ 
gung anlegt oder erweitert (§13 Abs. 2 Satz 2), 

4. als Arzt die Leichenschau entgegen § 20 Abs. 2 
nicht oder nicht unverzüglich vornimmt (§ 22 
Abs. 1), 

5. der ihm obliegenden Pflicht, die Leichenschau zu 
veranlassen, nicht oder nicht unverzüglich nach¬ 
kommt (§ 21), 

6. die Leichenschau behindert oder vereitelt, insbe¬ 
sondere als Inhaber der tatsächlichen Gewalt dem 
Arzt das Betreten des Orts verweigert, an dem 
die Leiche sich befindet (§ 22 Abs. 1 Satz 2), 

7. als Arzt die Todesbescheinigung oder den Leichen¬ 
schauschein nicht oder nicht unverzüglich ausstellt 
(§ 22 Abs. 2), 

8. als Arzt entgegen § 22 Abs. 3 eine Polizeidienst¬ 
stelle nicht oder nicht sofort verständigt. 

9. als Arzt, Heilpraktiker oder als Angehöriger des 
Verstorbenen entgegen § 23 dem Arzt, der die Lei¬ 
chenschau vornimmt, die Auskunft verweigert 
oder unrichtig erteilt, 

10. als Leichenbesorger entgegen § 26 im Lebens¬ 
mittel-, Gaststätten- oder Friseurgewerbe tätig 
ist, 

11. als Angehöriger des Verstorbenen der ihm oblie¬ 
genden Pflicht, die Leiche in eine öffentliche Lei¬ 
chenhalle zu überführen, nicht oder nicht recht¬ 
zeitig nachkommt (§ 27), 

12. entgegen § 28 eine außergerichtliche Leichenöff¬ 
nung vornimmt, 

13. entgegen § 29 Leichen konserviert, 
14. eine Leiche beiseite schafft oder der Bestattung 

entzieht, 
15. eine Leiche entgegen § 33 Abs. 1 außerhalb von 

Bestattungsplätzen bestattet oder bestatten läßt 
oder entgegen § 33 Abs. 2 außerhalb von behörd¬ 
lich genehmigten Feuerbestattungsanlagen ein¬ 
äschert oder einäschern läßt, 

16. die Asche Verstorbener entgegen § 33 Abs. 3 
außerhalb von Bestattungsplätzen beisetzt oder 
beisetzen läßt, 

17. eine Leiche vorzeitig (§ 36) oder ohne die erfor¬ 
derlichen Bestattungsunterlagen (§ 38) bestattet 
oder bestatten läßt, 

18. als Bestattungspflichtiger (§31 Abs. 1) entgegen 
§ 37 Abs. 1 die Bestattung oder die Beförderung 
der Leiche verzögert oder die Anordnung der Be¬ 
stattung oder Beförderung durch die zuständige 
Behörde nach § 36 Abs. 3 oder § 37 Abs 2 Satz 
2 nicht befolgt, 

19. eine Leiche ohne Erlaubnis der zuständigen Be¬ 
hörde ausgräbt oder ausgraben läßt (§ 41), 

20. eine Leiche ohne den nach § 44 Abs. 1 oder 2 oder 
§ 45 vorgeschriebenen Leichenpaß oder ohne die 
in § 46 Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebenen Beförde¬ 
rungsunterlagen befördert oder befördern läßt, 

21. entgegen § 46 Abs. 3 das Beförderungsverzeich¬ 
nis nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder 
der zuständigen Behörde auf Verlangen aus dem 
Verzeichnis keine Auskunft erteilt oder es ihr 
nicht vorlegt, 

22. eine Leiche entgegen § 47 nicht in einem Lei¬ 
chenwagen befördert oder befördern läßt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts¬ 
verordnung oder 

2. den zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf Be- 
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stattungsplätzen nach § 15 erlassenen Rechtsvor¬ 
schriften 

zuwiderhandelt, wenn die Rechtsvorschriften für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor- 
sdirift verweisen. 

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer als Arzt 
in der Todesbescheinigung oder in dem Leichenschau¬ 
schein unrichtige Angaben macht. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit und der Versuch einer 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nrn. 6 und 14 
können mit einer Geldbuße bis zu 2000 Deutsche 
Mark geahndet werden. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 
1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die untere Verwaltungsbehörde. Zur Erteilung einer 
Verwarnung und zur Erhebung von Verwarnungs¬ 
geld nach § 56 des Gesetzes über Ordnungswidrig¬ 
keiten ist auch die Ortspolizeibehörde zuständig. 

$ 50 
Rechtsvorschriften 

(1) Das Innenministerium kann durch Rechtsver¬ 
ordnung Vorschriften erlassen über 

1. das Genehmigungsverfahren bei Anlegung oder 
Erweiterung von Bestattungsplätzen (§ 5 Abs. 1 
und § 9 Abs. 1), 

1. das Genehmigungsverfahren bei Anlegung oder 
Erweiterung von Bestattungsplätzen (§ 5 Abs. 1 
und § 9 Abs. 1), 

2. das Genehmigungsverfahren für den Betrieb von 
Feuerbestattungsanlagen (§ 17), 

3. die an Bestattungseinrichtungen sowie an ihren 
Betrieb zu stellenden Anforderungen (§ 19) und 
die Überwachung, 

4. die Durchführung der Leichenschau, 

5. Inhalt, Gestaltung und Ausstellung der Todesbe¬ 
scheinigung und des Leichenschauscheines (§ 22 
Abs. 2) sowie ihre Weiterleitung an die zuständi¬ 
gen Behörden, 

6. den Umgang mit Leichen (§ 25), 

7. das Erlaubnisverfahren für Bestattungen (§ 34 
Abs. 3 sowie § 35 Abs. 1), 

8. die Feuerbestattung sowie die Aufbewahrung, den 
Versand und die Beisetzung von Aschen Verstor¬ 
bener, soweit dies zur Wahrung der Würde, aus 
polizeilichen Gründen oder zur Sicherung der 
Strafrechtspflege geboten ist, 

9. den Verbleib der Bestattungsunterlagen (§ 38), 

10. das Erlaubnisverfahren bei Ausgrabungen von 
Leichen (§ 41), 

11. das Verfahren bei Ausstellung des Leichenpasses 
(§ 44 Abs. 4 und § 45 Abs. 1), 

12. die Beförderung von Leichen (§ 43), insbesondere 
a) die Einsargung von Leichen, 
b) die Beschaffenheit der Särge, 
c) besondere Schutzmaßnahmen bei Ansteckungs¬ 

gefahr, % 

d) die an Leichenwagen zu stellenden Anforde¬ 
rungen und 

e) die Begleitpersonen und ihre Pflichten. 
(2) Das Innenministerium bestimmt durch Rechts¬ 

verordnung die zuständige Behörde im Sinne dieses 
Gesetzes. 

VIERTER TEIL 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 51 
Friedhof sordnungen 

(1) Friedhofsordnungen, die bei Inkrafttreten die¬ 
ses Gesetzes bestehen, gelten weiter, soweit sie ihm 
nicht widersprechen. 

(2) Wer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gegen 
die polizeilichen Vorschriften einer nach Absatz 1 
weitergeltenden Friedhofsordnung verstößt, handelt 
ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 2 Nr. 2. Für 
Zuwiderhandlungen, die nach Ablauf von zwei Jah¬ 
ren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wer¬ 
den, gilt dies nur, wenn die Friedhofsordnung für 
bestimmte Tatbestände auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

$ 52 
Ruhezeiten 

Die Mindestruhezeiten des § 6 Satz 3 und 4 sind 
auch für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes beste¬ 
henden Bestattungsplätze maßgebend. 

§ 53 
Bestellte Leichenschauer 

Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wird die Leichen¬ 
schau nicht mehr von amtlich bestellten Leichen¬ 
schauern wahrgenommen. 

$ 54 
Sonderbestimmungen 

Unberührt bleiben 
1. internationale Vereinbarungen, insbesondere über 

die Leichenbeförderung, 
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2. Vorschriften über die Beförderung von Leichen 
auf Eisenbahnen, auf dem Seewege, auf Binnen¬ 
wasserstraßen und auf dem Luftwege, 

3. Vorschriften über den Umgang mit radioaktiven 
Leichen, 

4. weitergehende Anordnungen über die Aufbewah¬ 
rung, Einsargung, Beförderung und Bestattung der 
Leichen nach § 42 des Bundes-Seuchengesetzes vom 
18. Juli 1961 (BGBl. I S. 1012), 

5. Vorschriften über die Erhaltung der Gräber der 
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. 

$ 55 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(1) Vorschriften, die diesem Gesetz entsprechen 
oder widersprechen, werden aufgehoben. Insbeson¬ 
dere werden aufgehoben 

1. die württ. Verfügung, betreffend die Ablieferung 
von Leichnamen an die anatomischen Anstalten 
des Königreichs, vom 4. Juni 1862 (Reg.Bl. S 157), 

2. die bad. Verordnung, den Vollzug und die Über¬ 
wachung der Leichenschau und die statistischen 
Erhebungen aus den Standesbüchern betreffend, 
vom 7. Januar 1870 (GVBl. S. 55), 

3. die bad. Verordnung, die sanitätspolizeilichen 
Maßregeln in bezug auf Leichen und Begräbnis¬ 
stätten betreffend, vom 16. Dezember 1875 (GV¬ 
Bl. S. 369), 

4. die bad. Verordnung, das Verfahren bei gewalt¬ 
samen Todesfällen betreffend, vom 11. September 
1879 (GVBl. S. 637), 

5. die württ. Verfügung des Ministeriums des In¬ 
nern, betreffend das polizeiliche Verfahren hin¬ 
sichtlich der Leichen der Selbstmörder, vom 19. 
Juni 1880, 

6. die württ. Königliche Verordnung, betreffend die 
Leichenschau, die Leichenöffnung und das Begräb¬ 
nis, vom 24. Januar 1882 (Reg.Bl. S. 33), 

7. die württ. Verfügung des Ministeriums des Innern, 
betreffend die Dienstanweisung für die Leichen¬ 
schauer, vom 3. Februar 1882 (Reg.Bl. S. 41), 

8. die bad. Verordnung, die Begräbnisplätze und die 
Beerdigung betreffend, vom 20. Juli 1882 (GVBl. 
5.202% 

9. die württ. Verfügung der Ministerien der Justiz 
und des Innern, betreffend das Verfahren in den 
Fällen eines nicht natürlichen Todes oder bei Auf¬ 
findung von Leichen, sowie die Mitteilung von 
Sterbefällen an das Standesamt unter den Voraus¬ 
setzungen des § 157 der Reichsstrafprozeßord¬ 
nung, vom 19. Februar 1885 (Reg.Bl. S. 31), 

10. die bad. Verordnung, den Transport von Leichen 
betreffend, vom 1. Februar 1888 (GVBl. S. 49), 

11. die württ. Bekanntmachung des Ministeriums des 
Innern, betreffend die Beförderung von Leichen 
auf dem Seewege, vom 9. März 1906 (Reg.Bl. 
S. 33), 

12. die bad. Verordnung, die Beförderung von Lei¬ 
chen auf dem Seeweg betreffend, vom 28. Juni 
1906 (GVBl. S. 148), 

13. die württ. Verfügung des Ministeriums des In¬ 
nern, betreffend die Beförderung von Leichen, 
vom 7. August 1907 (Reg.Bl. S. 289), 

14. die württ. Verordnung des Justizministeriums 
und des Innenministeriums über die Gebühren 
der Leichenschauer vom 18. Mai 1932 (RegBl. 
S. 167), 

15. die preuß. Polizeiverordnung über das Leichen¬ 
wesen vom 18. April 1933 (Gesetzsamml. S. 149), 

16. die württ. Verordnung des Justiz-, des Innen- 
und des Finanzministeriums über die Bewegung 
der Bevölkerung und über die Todesursachen vom 
29. Dezember 1933 (Reg.Bl. S. 448), 

17. das Gesetz über die Feuerbestattung vom 15. Mai 
1934 (RGBl. I S. 380), 

18. die Verordnung zur Durchführung des Feuerbe¬ 
stattungsgesetzes vom 10. August 1938 (RGBl. 
I S. 1000), 

19. die Polizeiverordnung des Regierungspräsidiums 
Südwürttemberg-Hohenzollern für die Land¬ 
kreise Hechingen und Sigmaringen über das Lei¬ 
chenwesen vom 8. April 1963 (Ges.Bl. S. 48), 

20. die Polizeiverordnung des Innenministeriums zur 
Änderung der Vorschriften über die Leichenschau 
vom 14. August 1964 (Ges.Bl. S. 301). 

(2) Aufgehoben werden ferner 

1. § 96 des Polizeistrafgesetzbuches für Baden vom 
31. Oktober 1863 (Reg.Bl. S. 439) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Juli 1923 (GVBl. S. 216), 

2. Art. 24 und 25 des württ. Gesetzes, betreffend 
Änderungen des Polizeistrafrechts bei Einführung 
des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich — 
württ. Polizeistrafgesetz — vom 27. Dezember 
1871 (Reg. Bl. S. 391), 

3. die §§ 22, 72 bis 75 und 77 der Dritten Durchfüh¬ 
rungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheit¬ 
lichung des Gesundheitswesens vom 30. März 
1935 (RMBl, S. 327). In § 1 Abs. 1 Satz 1 
dieser Verordnung werden die Worte », die Lei¬ 
chenschau betätigen« gestrichen. 

(3) In § 129 Abs. 1 des Polizeistrafgesetzbuches 
für Baden wird das Wort »Friedhöfe,« gestrichen; 
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in Art. 23 Abs. 1 des württ. Polizeistrafgesetzes wer¬ 
den die Worte »Grabmäler,« und »Friedhöfe,« ge¬ 
strichen. 

$ 56 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1971 in Kraft. 
Vorschriften, die zum Erlaß von Rechtsverordnun¬ 
gen, von Friedhofsordnungen und Polizeiverord¬ 
nungen ermächtigen, treten am Tage nach der Ver¬ 
kündung in Kraft. 

Stuttgart, den 21. Juli 1970 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg 
Dr. Filbinger, Krause, Dr. Fiahn, Dr. Schieler, 
Gleichauf, Dr. Schwarz, Dr. Brunner, Flirrlinger 
Dr. Seifriz, Schwarz 

Ernennung zum Schuldekan 

Mit Wirkung vom 1. August 1970 hat der Hoch¬ 
würdigste Herr Erzbischof Herrn Pater Alois Klei- 
ser SJ, Riedböhringen, zum Schuldekan des De¬ 
kanats Donaueschingen ernannt. 

Ausschreibung von Pfarreien 
(siehe Amtsblatt 1960 Seite 69 Nr. 85) 

Zur Bewerbung werden ausgeschrieben 

Heimbach, Dekanat Endingen 
Kappel a. Rh., Dekanat Lahr 
Schüttertal, Dekanat Lahr 

Meldefrist: 16. September 1970. 

glauben — leben — handeln 
Auf Beschluß der Verlagsrechtskommission der 

deutschen Bischöfe vom 5. Dezember 1969 erscheint 
das Arbeitsbuch für die Glaubensunterweisung: 
„glauben — leben — handeln“ in Zukunft in fol¬ 
genden Ausgaben: 
1. Ganzbandausgabe 
in festem Efalin-Einband (wie Glaubensbuch 3./4. 
Schuljahr). 
Ladenpreis: 4,80 DM. Bestellnummer: 14 930. 
2. Teilbandausgabe 
Teilband 1 1,20 DM. 
Teilband 2 1,60 DM. 
Teilband 3 1,60 DM. 
Teilband 4 1,20 DM. 

Bestellnummer: 14 936. 
Bestellnummer: 14 937. 
Bestellnummer: 14 938. 
Bestellnummer: 14 939. 

Alle Teilbandausgaben zusammen 5,60 DM. 

Ernennung zum Studienrat 

Der Herr Ministerpräsident von Baden-Würt¬ 
temberg hat mit Urkunde vom 19. Juni 1970 Herrn 
Religionslehrer Hans Trost, Karlsruhe zum Stu¬ 
dienrat ernannt. 

Priesterexerzitien 

Exerzitienhaus Schönenberg, 
709 Ellwangen/Jagst Tel. 07961/7025 

9. bis 13. November Dr. Franz Gypkens 

Exerziti enhaus „ Himmelspforte“, 
7887 Wyhlen Tel. 07624/223 

5. bis 9. Oktober P. Fridolin Stöckli 
(Missionsges. Bethlehem) 

Im Herrn sind verschieden 

9. Aug.: Epple Paul, resign. Pfarrer von Marlen, 
t in Müllen 

Siegel Alois, resign. Pfarrer von 
Schenkenzell, 
t in Reute 

18. Aug.: Glöckler Emil, resign. Pfarrer von 
Sigmaringendorf, 
t in Markdorf 

Erzbischöfliches Ordinariat 

Herausgegeben von dem Erzbischöflichen Ordinariat, Freiburg i. Br., Herrenstraße 35 / Fernruf 31270 
Druck und Versand: Druckerei Heinz Rebholz, Freiburg L Br., Tennenbacher Straße 9 

Bezugspreis vierteljährlich 6,— DM einschl. Postzustellgebühr. 




